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1405 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXV. GP 

 

Bericht 
des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (1341 der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherungsgesetz 1994, das Eisenbahn- und 
Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz, das Gaswirtschaftsgesetz 2011, das 
Reichshaftpflichtgesetz, das Rohrleitungsgesetz und das Verkehrsopfer-
Entschädigungsgesetz geändert werden (Mindestversicherungssummen-
Valorisierungsgesetz 2016 – MinVersValG 2016) 
Art. 9 Abs. 2 der Richtlinie 2009/103/EG über die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung und die 
Kontrolle der entsprechenden Versicherungspflicht, ABl. Nr. L 263 vom 07.10.2009 S. 11, sieht vor, dass 
alle fünf Jahre ab dem 11. Juni 2005 die Mindestdeckungssummen für Personen- und Sachschäden 
anhand des in der Verordnung (EG) Nr. 2494/95 über harmonisierte Verbraucherpreisindizes, ABl. Nr. 
L 257 vom 27.10.1995 S. 1, zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 596/2009, ABl. Nr. L 188 
vom 18.07.2009 S. 14, (nunmehr Verordnung [EU] 2016/792 des Europäischen Parlaments und des Rates 
über harmonisierte Verbraucherpreisindizes und den Häuserpreisindex sowie zur Aufhebung der 
Verordnung [EG] Nr. 2494/95, ABl. Nr. L 135 vom 24.05.2016 S. 11), genannten Europäischen 
Verbraucherpreisindex (EVPI) überprüft und die Beträge automatisch angepasst werden. 
Die Europäische Kommission hat mit Mitteilung vom 10. Mai 2016 (COM [2016] 246 final) den 
Mitgliedstaaten bekannt gegeben, dass sich der EVPI im Zeitraum 11. Juni 2010 bis 11. Juni 2015 um 
8,36 % erhöht hat, und entsprechend der unionsrechtlich vorgesehenen Rundungsregel folgende Beträge 
für die Mindestversicherungssummen vorgegeben: Für Personenschäden erfolgt eine Erhöhung 
(von 1 120 000 Euro) auf 1 220 000 Euro je Unfallopfer bzw. (von 5 600 000 Euro) auf 6 070 000 Euro je 
Schadensfall sowie für Sachschäden (von 1 120 000 Euro) auf 1 220 000 Euro. 
Durch das Urteil des Obersten Gerichtshofes vom 17. März 2016 (2 Ob 112/15g) und das Urteil des 
Europäischen Gerichtshofes vom 4. September 2013 (C-162/13 "Vnuk") wurde der 
Ausnahmebestimmung in § 6 Abs. 3 Z 2 VOEG der Anwendungsbereich entzogen. 
Durch die Anpassung der Mindestversicherungssummen zumindest auf die valorisierten Beträge soll ein 
unionsrechtskonformer Zustand sichergestellt werden. 
Das Vorhaben umfasst hauptsächlich folgende Maßnahmen: 
Die in § 9 KHVG 1994 festgelegten Mindestversicherungssummen sollen nach der unionsrechtlich 
angewandten Valorisierungsregel erhöht werden. Dabei sollen die Relationen der anzuhebenden Beträge 
beibehalten werden. Gleichzeitig sollen die damit in Zusammenhang stehenden Haftungshöchstbeträge in 
diversen Gesetzen erhöht werden. 
Aus der gegenständlichen Maßnahme ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen auf den Bund, die 
Länder, die Gemeinden oder auf die Sozialversicherungsträger. 
 
Der Justizausschuss hat die gegenständliche Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 6. Dezember 2016 in 
Verhandlung genommen. An der Debatte beteiligten sich im Anschluss an die Ausführungen der 
Berichterstatterin Abgeordneten Mag. Ruth Becher die Abgeordneten Mag. Harald Stefan, Gabriele 

www.parlament.gv.at



2 von 2 1405 der Beilagen XXV. GP - Ausschussbericht NR - Berichterstattung 

 

Tamandl, Christoph Hagen und Mag. Albert Steinhauser sowie der Bundesminister für Justiz Dr. 
Wolfgang Brandstetter. 
 
Bei der Abstimmung wurde der in der Regierungsvorlage enthaltene Gesetzentwurf einstimmig 
beschlossen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Justizausschuss somit den Antrag, der Nationalrat wolle dem 
von der Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf (1341 der Beilagen) die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Wien, 2016 12 06 

 Mag. Ruth Becher Mag. Michaela Steinacker 
 Berichterstatterin Obfrau 
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